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Anfrage 

der .Abg~P re k sc h , W e i k h art, S k l' i t e k, Horn, Hol z­
f e 1 n d und Genossen 

au den Bundesminister für Finanzen, 

betreffend Jahresausgleich bei der Lohnsteu,er. 

-.- .. --

ner Nat iona.lr.at hat in einer einstitnmigen li:nts~hliessung seinen 

Willen kundgeta.n, dass der Jahresausgleich für die Lohnsteue?pflichtigen 

ab l.Jlinner 1953 mit Wirkung für das Steuerjahr 1962 so liurchzuführen ist, 

- dass den Lohnsteuerpf1i~htigen die zuviel gezahlte Steuer ohne Bindung 

an eine bestimmte Prozentgrenze vom Finanz~t zurü~kgezahl~ werden mu.s. 
Gegenwärtig erhalten die Arbeiter un1 Angestellten diese ffdckzahlung 

nur dann, wenn der Unterschied zwischen der zu den einzelnen Zahlungster­

minen, also wöchentlich oder monatlich geleisteten, und der auf das ganze 

Jahr berechneten Steuer mehr als 5 % beträ.gt. Gegenwärtig erhält a~sCt -ein 

Arbeiter und Angestellter, der tatsächlich 2000 S Lohnsteuerbezablthat, 

aber auf das Jahr gerechnet 1901 S zu bezahlen hätte, die restlichen 

99 S nicht zurück,. weil sie weniger als 5 10 ausmachen .. (Von 2000 S sind 

5 % 100 S.) 

Das iit eine Ungerechtigkeit gegenüber den selbständig Erwerbstätigen, 

welche ein Einkommensteuerbekenntnis über das ganze Jahr legen und daher 

. deK Unt~rschied zwis~hen den Vorauszahlungen und der tatsächlichen Steuer­

leistung in vollem Umfang vergütet oder angerechnet erhalten. 

Offenkundig aus diesen Erwägungen hat sich der Nationalrat ZU. der 

einhelligen Haltung en:tsohlossen. Bisher hat jedoch der Herr Bundesminister 

für Finanzen dem Nationalrat keine Gesetzesvorlage zugehen lassen, mit 

welcher ab I.Jänner 1953 der vom Nati~nalrat gewollte Rechtszustand 

herges't eIlt werden kann. 

nie gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundes. 

mimsterfür Finanzen die nachstehende 

A n fr a g e: 
Wann gedenkt der Herr Bundesminister dem Naticnalrat jene Gesetzesvorlage 

zu übermitteln, durch welche entspreohend dem einstimmigen Nationalrats­

)esohluss ab l.Jänner 1~53 der Jahresausgleich bei der Lohnsteuer ohne 

perzentuelle Bindung durchgeführt werd(~n kann? 

-.~.-.- ... 
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